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Zitat

Original von putzmunter
Unsere Oberstufenleitung sagt, das mit den Geldstrafen gilt nur für die Unter- und
Mittelstufen - die Oberstufen hingegen seien ja nicht mehr schulpflichtig!!!
So richtig verstehe ich das nicht, denn mit diesem Argument kann man ja jedes Fehlen
rechtfertigen. (Wozu dann noch Entschuldigungen?)
putzi

Das ist nur die halbe Wahrheit und eure Oberstufenleitung macht es sich mit diesem
Standpunkt sehr bequem. Schulbesuch ist auch bei über 18 Jährigen Bedingung, wenn die
Eltern Kindergeld erhalten wollen. Erfolgt kein regelmäßiger Schulbesuch mehr, kann man das
der Stadt mitteilen und die kann das Kindergeld streichen. Soweit ich weiß, haben wir jedes Jahr
1-2 Fälle in denen das passiert. (Alleine die Drohung kann schon Wunder wirken, auch bei über
18 Jährigen dürfen übrigens die Eltern informiert werden, wenn zB hohe Fehlzeiten auftreten.)
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